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1. Gesetzliche Grundlagen 

 
 

1. 1  Voraussetzungen für eine Erlaubnis (§ 4 WaffG) 
 
(1) Eine Erlaubnis setzt voraus, dass der Antragsteller 
 
1. das 18. Lebensjahr vollendet hat (§ 2 Abs. 1), 
 
2. die erforderliche Zuverlässigkeit (§ 5) und persönliche Eignung (§ 6) besitzt, 
 
3. die erforderliche Sachkunde nachgewiesen hat (§ 7), 
 
4. ein Bedürfnis nachgewiesen hat (§ 8) und 
 
5. bei der Beantragung eines Waffenscheins oder einer Schießerlaubnis eine 
Versicherunggegen Haftpflicht in Höhe von 1 Million Euro - pauschal für Personen- und 
Sachschäden nachweist. 
 
 
 
1. 2 Sachkunde (§ 7 WaffG) 
 
(1) Den Nachweis der Sachkunde hat erbracht, wer eine Prüfung vor der dafür 
bestimmten Stelle bestanden hat oder seine Sachkunde durch eine Tätigkeit oder 
Ausbildung nachweist. 
 
(2) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über die Anforderungen an die  
waffentechnischen und waffenrechtlichen Kenntnisse, über die Prüfung und das 
Prüfungsverfahren einschließlich der Errichtung von Prüfungsausschüssen sowie 
über den anderweitigen Nachweis der Sachkunde zu erlassen. 
 
 
 
1. 3 Umfang der Sachkunde (§ 1 AWaffV) 
 
(1) Die in der Prüfung nach § 7 Abs. 1 des Waffengesetzes nachzuweisende Sachkunde 
umfasst ausreichende Kenntnisse  
 
1. über die beim Umgang mit Waffen und Munition zu beachtenden Rechtsvorschriften 
des Waffenrechts, des Beschussrechts sowie der Notwehr und des Notstands, 
 
2. auf waffentechnischem Gebiet über Schusswaffen (Langwaffen, Kurzwaffen und 
Munition)hinsichtlich Funktionsweise, sowie Innen- und Außenballistik, Reichweite und   
Wirkungsweise des Geschosses, bei verbotenen Gegenständen, die keine 
Schusswaffen sind, über die Funktions- und Wirkungsweise sowie die Reichweite, 



 
3. über die sichere Handhabung von Waffen oder Munition einschließlich ausreichender 
Fertigkeiten im Schießen mit Schusswaffen. 
 
(2) Die nach Absatz 1 nachzuweisenden Kenntnisse über Waffen und Munition 
brauchen nur für die beantragte Waffen- und Munitionsart und nur für den mit dem 
Bedürfnis geltend gemachten und den damit in Zusammenhang stehenden Zweck 
nachgewiesen werden. 
(3) Wird eine Erlaubnis nach § 26 des Waffengesetzes beantragt, so umfasst die       
nachzuweisende Sachkunde außer waffentechnischen Kenntnissen auch Werkstoff-, 
Fertigungs- und Ballistikkenntnisse. 
 
 
 
1. 4  Anderweitiger Nachweis der Sachkunde (§ 3 AWaffV) 
 
(1) Die Sachkunde gilt insbesondere als nachgewiesen, wenn der Antragsteller 
 
1. a) die Jägerprüfung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung bestanden hat oder durch 
eine Bescheinigung eines Ausbildungsleiters für das Schießwesen nachweist, dass er 
die erforderlichen Kenntnisse durch Teilnahme an einem Lehrgang für die Ablegung der    
Jägerprüfung erworben hat, 
 
   b) die Gesellenprüfung für das Büchsenmacherhandwerk bestanden hat oder 
 
2. a) seine Fachkunde nach § 22 Abs. 1 Satz 1 des Waffengesetzes nachgewiesen hat, 
 
   b) mindestens drei Jahre als Vollzeitkraft im Handel mit Schusswaffen und Munition   
tätig gewesen ist oder 
      
   c) die nach § 7 des Waffengesetzes nachzuweisenden Kenntnisse auf Grund einer       
anderweitigen, insbesondere behördlichen oder staatlich anerkannten Ausbildung oder 
als Sportschütze eines anerkannten Schießsportverbandes erworben und durch eine  
Bescheinigung der Behörde, des Ausbildungsträgers oder Schießsportverbandes  
nachgewiesen hat, sofern die Tätigkeit nach Nummer 2 Buchstabe b oder Ausbildung 
nach Nummer 2 Buchstabe c ihrer Art nach geeignet war, die für den Umgang mit der 
beantragten Waffe oder Munition erforderliche Sachkunde zu vermitteln.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Recht 
 

 
 
2. 1 Waffengesetz (§ 1 WaffG) 
 
(1) Dieses Gesetz regelt den Umgang mit Waffen oder Munition unter Berücksichtigung 
der Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 
 
(2) Waffen sind 
 
1. Schusswaffen oder ihnen gleichgestellte Gegenstände und  
 
2. tragbare Gegenstände, 
 
    a) die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, die Angriffs- oder Abwehrfähigkeit 
von Menschen zu beseitigen oder herabzusetzen, insbesondere Hieb- und Stoßwaffen; 
 
    b) die, ohne dazu bestimmt zu sein, insbesondere wegen ihrer Beschaffenheit, 
Handhabung oder Wirkungsweise geeignet sind, die Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von 
Menschen zu beseitigen oder herabzusetzen und die in diesem Gesetz genannt sind. 
 
(3) Umgang mit einer Waffe oder Munition hat, wer diese erwirbt, besitzt, überlässt, 
führt, verbringt, mitnimmt, damit schießt, herstellt, bearbeitet, instand setzt oder damit 
Handel treibt. 
 
(4) Die Begriffe der Waffen und Munition sowie die Einstufung von Gegenständen nach 
Absatz 2 Nr. 2 Buchstabe b als Waffen, die Begriffe der Arten des Umgangs und 
sonstige waffenrechtliche Begriffe sind in der Anlage 1 (Begriffsbestimmungen) zu 
diesem Gesetz näher geregelt. 
 
 
 
Anlage 1 (zu § 1 Abs. 4) Begriffsbestimmungen 
 
Abschnitt 1: Waffen- und munitionstechnische Begriffe, Einstufung von Gegenständen 
 
Unterabschnitt 1: Schusswaffen 
 
1. Schusswaffen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1 
 
1. 1 Schusswaffen 
 
Schusswaffen sind Gegenstände, die zum Angriff oder zur Verteidigung, zur 
Signalgebung, zur Jagt, zur Distanzinjektion, zur Markierung, zum Sport oder zum Spiel 
bestimmt sind und bei denen Geschosse durch einen Lauf getrieben werden. 
 



1. 2 Gleichgestellte Gegenstände 
 
Den Schusswaffen stehen gleich tragbare Gegenstände, 
 
1. 2. 1 die zum Abschießen von Munition für die Nummer 1. 1 genannten Zwecke 
bestimmt sind, 
 
1. 2. 2 bei denen bestimmungsgemäß feste Körper gezielt verschossen werden, deren 
Antriebsenergie durch Muskelkraft eingebracht und durch eine Sperrvorrichtung 
gespeichert werden kann (z.B. Armbrüste). Dies gilt nicht für feste Körper, die mit 
elastischen Geschossspitzen (z.B. Saugnapf aus Gummi) versehen sind, bei denen eine 
maximale Bewegungsenergie der Geschossspitzen je Flächeneinheit von 0,16 J/cm² 
nicht überschritten wird; 
 
1. 3 Wesentliche Teile von Schusswaffen, Schalldämpfer 
 
Wesentliche Teile von Schusswaffen und Schalldämpfer stehen, soweit in diesem 
Gesetz nichts anderes bestimmt ist, den Schusswaffen gleich, für die sie bestimmt sind. 
Dies gilt auch dann, wenn sie mit anderen Gegenständen verbunden sind und die 
Gebrauchsfähigkeit als Waffenteil nicht beeinträchtigt ist oder mit allgemein 
gebräuchlichen Werkzeugen wiederhergestellt werden kann. Teile von Kriegswaffen im 
Sinne des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. November 1990 (BGBI. IS. 2506), zuletzt geändert durch 
Artikel 24 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBI. IS. 2407), die nicht vom Gesetz 
über die Kontrolle von Kriegswaffen erfasst und nachstehend als wesentliche Teile 
aufgeführt sind, sowie Schalldämpfer zu derartigen Waffen werden von diesem Gesetz 
erfasst; 
 
Wesentliche Teile sind 
 
1. 3. 1 der Lauf oder Gaslauf, der Verschluss sowie das Patronen- oder 
Kartuschenlager, wenn diese nicht bereits Bestandteil es Laufes sind; der Lauf ist ein 
aus einem ausreichend festen Werkstoff bestehender rohrförmiger Gegenstand, der 
Geschosse, die hindurchgetrieben werden, ein gewisses Maßan Führung gibt, wobei 
dies in der Regel als gegeben anzusehen ist, wenn die Länge des Laufteils, der die 
Führung des Geschosses bestimmt, mindestens das Zweifache des Kalibers beträgt; 
der Gaslauf ist ein Lauf, der ausschließlich der Ableitung der Verbrennungsgase dient; 
der Verschluss ist das unmittelbar das Patronen- oder Kartuschenlager oder den Lauf 
abschließende Teil; 
 
1. 3. 2 bei Schusswaffen, bei denen zum Antrieb ein entzündbares flüssiges oder 
gasförmiges Gemisch verwendet wird, auch die Verbrennungskammer und die 
Einrichtung zur Erzeugung es Gemisches; 
 
1. 3. 3 bei Schusswaffen mit anderem Antrieb auch die Antriebsvorrichtung, sofern sie 
fest mit der Schusswaffe verbunden ist; 
 
 



1. 3. 4 bei Kurzwaffen auch das Griffstück oder sonstige Waffenteile, soweit sie für die 
Aufnahme des Auslösemechanismus bestimmt sind. 
 
 
Als wesentliche Teile gelten auch vorgearbeitete wesentliche Teile von Schusswaffen 
sowie Teile/Reststücke von Läufen und Laufrohlingen, wenn sie mit allgemein 
gebräuchlichen Werkzeugen fertiggestellt werden können. Schalldämpfer sind 
Vorrichtungen, die der wesentlichen Dämpfung des Mündungsknalls dienen und für 
Schusswaffen bestimmt sind; 
 
1. 4 Unbrauchbar gemachte Schusswaffen (Dekorationswaffen) 
 
Schusswaffen sind dann unbrauchbar, wenn 
 
1. 4. 1 das Patronenlager dauerhaft so verändert ist, dass werder Munition noch 
Treibladungen geladen werden können, 
 
1. 4. 2 der Verschluss dauerhaft funktionsunfähig gemacht worden ist, 
 
1. 4. 3 in Griffstücken oder anderen wesentlichen Waffenteilen für Handfeuer - 
Kurzwaffen der Auslösemechanismus dauerhaft funktionsunfähig gemacht worden ist, 
 
1. 4. 4 bei Kurzwaffen der Lauf auf seiner ganzen Länge, im Patronenlager beginnend, 
 
- bis zur Laufmündung einen durchgehenden Längsschlitz von mindestens 4mm Breite 
oder 
 
- im Abstand von jeweils 3 cm, mindestens jedoch 3 kalibergroße Bohrungen oder 
 
- andere gleichwertige Laufveränderungen aufweist, 
 
 
1. 4. 5 bei Langwaffen der Lauf in dem Patronenlager zugekehrten Drittel  
 
- mindestens 6 kalibergroße Bohrungen oder 
 
- andere gleichwertige Laufveränderungen 
 
aufweist und vor diesen in Richtung der Laufmündung mit einem kalibergroßen 
gehärteten Stahlstift dauerhaft verschlossen ist, 
 
1. 4. 6 dauerhaft unbrauchbar gemacht oder geworden ist eine Schusswaffe dann, wenn 
mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen die Schussfähigkeit der Waffe oder die 
Funktionsfähigkeit der wesentlichen Teile nicht wiederhergestellt werden kann. 
 
 
 
 



1. 5 Salutwaffen 
 
Salutwaffen sind veränderte Langwaffen, die u. a. für Theateraufführungen, Foto-, Film- 
oder Fernsehaufnahmen bestimmt sind, wenn sie die nachstehenden Anforderungen 
erfüllen: 
 
- das Patronenlager muss dauerhaft so verändert sein, dass keine Patronen- oder 
pyrotechnische Munition geladen werden kann, 
 
- der Lauf muss in dem Patronenlager zugekehrten Drittel mindestens sechs 
kalibergroße, offene Bohrungen oder andere gleichwertige Laufveränderungen 
aufweisen und vor diesen in Richtung der Laufmündung mit einem kalibergroßen 
gehärteten Stahlstift dauerhaft verschlossen sein, 
 
- der Lauf muss mit dem Gehäuse fest verbunden sein, sofern es sich um Waffen 
handelt, bei denen der Lauf ohne Anwendung von Werkzeugen ausgetauscht werden 
kann, 
 
- die Änderungen müssen so vorgenommen sein, dass sie nicht mit allgemein 
gebräuchlichen Werkzeugen rückgängig gemacht und die Gegenstände nicht so 
geändert werden können, dass aus ihnen Geschosse, Patronen- oder pyrotechnische 
Munition verschossen werden können und  
 
- der Verschluss muss ein Kennzeichen nach Abbildung 11 der Anlage II zur 
Beschussverordung tragen; 
 
1. 6 Anscheinswaffen 
 
Anscheinswaffen sind 
 
1. 6. 1 Schusswaffen, die ihrer äußeren Form nach im Gesamterscheinungsbild den 
Anschein von Feuerwaffen (Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 2. 1) hervorrufen 
und bei denen zum Antrieb der Geschosse keine heißen Gase verwendet werden, 
 
1. 6. 2 Nachbildungen von Schusswaffen mit dem Aussehen von Schusswaffen nach 
Nummer 1. 6. 1 oder 
 
1. 6. 3 unbrauchbar gemachte Schusswaffen mit dem Aussehen von Schusswaffen 
nach Nummer 1. 6. 1 
 
Ausgenommen sind solche Gegenstände, die erkennbar nach ihrem 
Gesamterscheinungsbild zum Spiel oder für Brauchtumsveranstaltungen bestimmt sind 
oder die Teil einer kulturhistorisch bedeutsamen Sammlung im Sinne des § 17 sind oder 
werden sollen oder Schusswaffen, für die gemäß § 10 Abs. 4 eine Erlaubnis zum 
Führen erforderlich ist. Erkennbar nach ihrem Gesamterscheinungsbild zum Spiel 
bestimmt sind insbesondere Gegenstände, deren Größe die einer entsprechenden 
Feuerwaffe um 50 Prozent über- oder unterschreiten, neonfarbene Materialien enthalten 
oder keine Kennzeichnungen von Feuerwaffen aufweisen. 



 
2. Arten von Schusswaffen 
 
2. 1 Feuerwaffen; dies sind Schusswaffen nach Nummer 1. 1 bei denen ein Geschoss 
mittels heißer Gase durch einen oder aus einem Lauf getrieben wird. 
 
2. 2 Automatische Schusswaffen; dies sind Schusswaffen, die nach Abgabe eines 
Schusses  selbsttätig erneut schussbereit werden und bei denen aus demselben Lauf 
durch einmalige Betätigung des Abzuges oder einer anderen Schussauslösevorrichtung 
mehrere Schüsse abgegeben werden könne (Vollautomaten) oder durch einmalige 
Betätigung des Abzuges oder einer anderen Schussauslösevorrichtung jeweils nur ein 
Schuss abgegeben werden kann (Halbautomaten). Als automatische Schusswaffen 
gelten auch Schusswaffen, die mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen in 
automatische Schusswaffen geändert werden können. Als Vollautomaten gelten auch in 
Halbautomaten geänderte Vollautomaten, die mit den in Satz 2 genannten Hilfsmitteln 
wieder in Vollautomaten zurückgeändert werden können. Double - Action Revolver sind 
keine halbautomatischen Schusswaffen. Beim Double - Action Revolver wird bei 
Betätigung des Abzuges durch den Schützen die Trommel weitergedreht, so dass das 
nächste Lager mit einer neuen Patrone vor den Lauf und den Schlagbolzen zu liegen 
kommt und gleichzeitig die Feder gespannt. Beim weiteren Durchziehen des Abzuges 
schnellt der Hahn nach vorn und löst den Schuss aus. 
 
2. 3 Repetierwaffen; dies sind Schusswaffen, bei denen nach Abgabe eines Schusses 
über einen von Hand zu betätigenden Mechanismus Munition aus einem Magazin in das 
Patronenlager nachgeladen wird. 
 
2. 4 Einzelladerwaffen; dies sind Schusswaffen ohne Magazin mit einem oder mehreren 
Läufen, die vor jedem Schuss aus demselben Lauf von Hand geladen werden. 
 
2. 5 Langwaffen; dies sind Schusswaffen, deren Lauf und Verschluss in geschlossener 
Stellung insgesamt länger als 30 cm sind und deren kürzeste bestimmungsgemäß 
verwendbare Gesamtlänge 60 cm überschreitet; Kurzwaffen sind alle anderen 
Schusswaffen. 
 
2. 6 Schreckschusswaffen; dies sind Schusswaffen mit einem Kartuschenlager, die zum 
Abschießen von Kartuschenmunition bestimmt sind. 
 
2. 7 Reizstoffwaffen; dies sind Schusswaffen mit einem Patronen- oder Kartuschenlager, 
die zum Verschießen von Reiz- oder anderen Wirkstoffen bestimmt sind. 
 
2. 8 Signalwaffen; dies sind Schusswaffen mit einem Patronen- oder Kartuschenlager 
oder tragbare Gegenstände nach Nummer 1. 2. 1 die zum Verschießen pyrotechnischer 
Munition bestimmt sind. 
 
2. 9 Drucklust- und Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der 
Geschosse kalte Treibgase verwendet werden; Federdruckwaffen sind Schusswaffen, 
bei denen entweder Federkraft direkt ein Geschoss antreibt (auch als Federkraftwaffen 
bezeichnet) oder ein federbelasteter Kolben in einem Zylinder bewegt wird und ein vom 



Kolben erzeugtes Luftpolster das Geschoss antreibt. Druckluftwaffen sind 
Schusswaffen, bei denen Luft in einen Druckbehälter vorkomprimiert und gespeichert 
sowie über ein Ventilsystem zum Geschossantrieb freigegeben wird. Waffen, bei denen 
zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase Verwendung finden, sind z.B. 
Druckgaswaffen. 
 
3. Weitere Begriffe zu den wesentlichen Teilen 
 
3. 1 Austauschläufe sind Läufe für ein bestimmtes Waffenmodell oder -system, die ohne 
Nacharbeit ausgetauscht werden können. 
 
3. 2 Wechselläufe sind Läufe, die für eine bestimmte Waffe zum Austausch des 
vorhandenen Laufes vorgefertigt sind und die noch eingepasst werden müssen. 
 
3. 3 Einsteckläufe sind Läufe ohne eigenen Verschluss, die in die Läufe von Waffen 
größeren Kalibers eingesteckt werden können. 
 
3. 4 Wechseltrommeln sind Trommeln für ein bestimmtes Revolvermodell, die ohne 
Nacharbeit gewechselt werden können. 
 
3. 5 Wechselsysteme sind Wechselläufe einschließlich des für sie bestimmten 
Verschlusses. 
 
3. 6 Einstecksysteme sind Einsteckläufe einschließlich des für sie bestimmten 
Verschlusses. 
 
3. 7 Einsätze sind Teile, die den Innenmaßen des Patronenlagers der Schusswaffe 
angepasst und zum Verschießen von Munition kleinerer Abmessungen bestimmt sind. 
 
4. Sonstige Vorrichtungen für Schusswaffen 
 
4. 1 Zielscheinwerfer sind für Schusswaffen bestimmte Vorrichtungen, die das Ziel 
beleuchten. Ein Ziel wird dann beleuchtet, wenn es mittels Lichtstrahlen bei ungünstigen 
Lichtverhältnissen oder Dunkelheit für den Schützen erkennbar dargestellt wird. Dabei 
ist es unerheblich, ob das Licht sichtbar oder unsichtbar (z.B. infrarot) ist und ob der 
Schütze weitere Hilfsmittel für die Zielerkennung benötigt. 
 
4. 2 Laser oder Zielpunktprojektoren sind für Schusswaffen bestimmte Vorrichtungen, 
die das Ziel markieren. Ein Ziel wird markiert, wenn auf diesem für den Schützen 
erkennbar ein Zielpunk projiziert wird. 
 
4. 3 Nachtsichtgeräte der Nachtzielgeräte sind für Schusswaffen bestimmte 
Vorrichtungen, die eine elektronische Verstärkung oder einen Bildwandler und eine 
Montageeinrichtung für Schusswaffen besitzen. Zu Nachtzielgeräten zählen auch 
Nachtsichtvorsätze und Nachtsichtaufsätze für Zielhilfsmittel (Zielfernrohre). 
 
5. Reizstoffe sind Stoffe, die bei ihrer bestimmungsgemäßen Anwendung auf den 
Menschen eine belästigende Wirkung durch Haut- und Schleimhautreizung, 



insbesondere durch einen Augenreiz ausüben und resorptiv nicht giftig wirken. 
 
6. Nachbildungen von Schusswaffen sind Gegenstände, 
 
- die nicht als Schusswaffen hergestellt wurden, 
 
- die die äußere Form einer Schusswaffe haben, 
 
- aus denen nicht geschossen werden kann und 
 
- die nicht mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen so umgebaut oder verändert 
werden können, dass aus ihnen Munition, Ladungen oder Geschosse verschossen 
werden können. 
 
Unterabschnitt 2: Tragbare Gegenstände 
 
1. Tragbare Gegenstände nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a sind insbesondere 
 
1. 1 Hieb- und Stoßwaffen (Gegenstände, die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, 
unter unmittelbarer Ausnutzung der Muskelkraft durch Hieb, Stoß, Stich, Schlag oder 
Wurf Verletzungen beizubringen), 
 
1. 2 Gegenstände, 
 
1. 2. 1 die unter Ausnutzung einer anderen als mechanischen Energie Verletzungen 
beibringen (z.B. Elektroimpulsgeräte), 
 
1. 2. 2 aus denen Reizstoffe versprüht oder ausgestoßen werden, die eine Reichweite 
bis zu 2 m haben (Reizstoffsprühgeräte), 
 
1. 2. 3 bei denen in einer Entfernung von mehr als 2 m bei Menschen 
 
a) eine angriffsunfähig machende Wirkung durch ein gezieltes Versprühen oder 
Ausstoßen von Reiz- oder anderen Wirkstoffen oder 
 
b) eine gesundheitsschädliche Wirkung durch eine andere als kinetische Energie, 
insbesondere durch ein gezieltes Ausstrahlen einer elektromagnetischen Strahlung 
 
hervorgerufen werden kann, 
 
1. 2. 4 bei denen gasförmige, flüssige oder feste Stoffe den Gegenstand gezielt und 
brennend mit einer Famme von mehr als 20 cm Länge verlassen, 
 
1. 2. 5 bei denen leicht entflammbare Stoffe so verteilt und entzündet werden, dass 
schlagartig ein Brand entstehen kann oder in denen unter Verwendung 
explosionsgefährlicher oder explosionsfähiger Stoffe eine Explosion ausgelöst werden 
kann, 
 



1. 2. 6 die nach ihrer Beschaffenheit und Handhabung dazu bestimmt sind, durch 
Drosseln die Gesundheit zu schädigen, 
 
1. 3 Schleudern, die zur Erreichung einer höchstmöglichen Bewegungsenergie eine 
Armstütze oder eine vergleichbare Vorrichtung besitzen oder für eine solche Vorrichtung 
eingerichtet sind (Präzisionsschleudern) sowie Armstützen und vergleichbare 
Vorrichtungen für die vorbezeichneten Gegenstände. 
 
2. Tragbare Gegenstände im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b sind 
 
2. 1 Messer 
 
2. 1. 1 deren Klingen auf Knopf- oder Hebeldruck hervorschnellen und hierdurch oder 
beim Loslassen der Sperrvorrichtung festgestellt werden können (Springmesser), 
 
2. 1. 2 deren Klingen beim Lösen einer Sperrvorrichtung durch ihre Schwerkraft oder 
durch eine Schleuderbewegung aus dem Griff hervorschnellen und selbsttätig oder beim 
Loslassen der Sperrvorrichtung festgestellt werden (Fallmesser), 
 
2. 1. 3 mit einem quer zur feststehenden oder feststellbaren Klinge verlaufenden Griff, 
die bestimmungsgemäß in der geschlossenen Faust geführt oder eingesetzt werden 
(Faustmesser), 
 
2. 1. 4 Faltmesser mit zweigeteilten, schwenkbaren Griffen (Butterflymesser), 
 
2. 2 Gegenstände, die bestimmungsgemäß unter Ausnutzung einer anderen als 
mechanischen Energie Tieren Schmerzen beibringen (z.B. Elektroimpulsgeräte), mit 
Ausnahme der ihrer Bestimmung entsprechend im Bereich der Tierhaltung oder bei der 
sachgerechten Hundeausbildung Verwendung findenden Gegenstände (z.B. 
Viehtreiber). 
 
Unterabschnitt 3: Munition und Geschosse 
 
1. Munition ist zum Verschießen aus Schusswaffen bestimmte 
 
1. 1 Patronenmunition (Hülsen mit Ladungen, die ein Geschoss enthalten, und 
Geschosse mit Eigenantrieb), 
 
1. 2 Kartuschenmunition (Hülsen mit Ladungen, die ein Geschoss nicht enthalten), 
 
1. 3 hülsenlose Munition (Ladung mit oder ohne Geschoss, wobei die Ladung eine den 
Innenabmessungen einer Schusswaffe oder eines Gegenstandes nach Unterabschnitt 1 
Nr. 1. 2 angepasste Form hat), 
 
1. 4 pyrotechnische Munition (dies sind Gegenstände, die Geschosse mit 
explosionsgefährlichen Stoffen oder Stoffgemischen [pyrotechnische Sätze] enthalten, 
die Licht-, Schall-, Rauch-, Nebel-, Heiz-, Druck- oder Bewegungswirkungen erzeugen 
und keine zweckbestimmte Durchschlagskraft im Ziel entfalten); hierzu gehört 



1. 4. 1 pyrotechnische Patronenmunition (Patronenmunition, bei der das Geschoss 
einen pyrotechnischen Satz enthält), 
 
1. 4. 2 unpatronierte pyrotechnische Munition (Geschosse, die einen pyrotechnischen 
Satz enthalten), 
 
1. 4. 3 mit der Antriebsvorrichtung fest verbundene pyrotechnische Munition. 
 
2. Ladungen sind die Hauptenergieträger, die in loser Schüttung in Munition oder als 
vorgefertigte Ladung oder in loser Form in Waffen nach Unterabschnitt 1 Nr. 1. 1 oder 
Gegenstände nach Unterabschnitt 1 Nr. 1. 2. 1 eingegeben werden und 
 
- zum Antrieb von Geschossen oder Wirkstoffen oder  
 
- zur Erzeugung von Schall- oder Lichtimpulsen 
 
bestimmt sind, sowie Anzündsätze, die direkt zum Antrieb von Geschossen dienen. 
 
3. Geschosse im Sinne dieses Gesetzes sind als Waffen oder für Schusswaffen 
bestimmte  
 
3. 1 feste Körper, 
 
3. 2 gasförmige, flüssige oder feste Stoffe in Umhüllungen. 
 
Abschnitt 2: Waffenrechtliche Begriffe 
 
Im Sinne dieses Gesetzes 
 
1. erwirbt eine Waffe oder Munition, wer die tatsächliche Gewalt darüber erlangt, 
 
2. besitzt eine Waffe oder Munition, wer die tatsächliche Gewalt darüber ausübt, 
 
3. überlässt eine Waffe oder Munition, wer die tatsächliche Gewalt darüber einem 
anderen einräumt, 
 
4. führt eine Waffe, wer die tatsächliche Gewalt darüber außerhalb der eigenen 
Wohnung, Geschäftsräume, des eigenen befriedeten Besitztums oder einer 
Schießstätte ausübt, 
 
5. verbringt eine Waffe oder Munition, wer diese Waffe oder Munition über die Grenze 
zum dortigen Verbleib oder mit dem Ziel des Besitzwechsels in den, durch den oder aus 
dem Geltungsbereich des Gesetzes zu einer anderen Person oder zu sich selbst 
transportieren lässt oder selbst transportiert, 
 
6. nimmt eine Waffe oder Munition mit, wer diese Waffe oder Munition vorübergehend 
auf einer Reise ohne Aufgabe des Besitzes zur Verwendung über die Grenze in den, 
durch den oder aus dem Geltungsbereich des Gesetzes bringt, 



7. schießt, wer mit einer Schusswaffe Geschosse durch einen Lauf verschießt, 
Kartuschenmunition abschießt, mit Patronen- oder Kartuschenmunition Reiz- oder 
andere Wirkstoffe verschießt oder pyrotechnische Munition verschießt, 
 
8. 
 
8. 1 werden Waffen oder Munition hergestellt, wenn aus Rohteilen oder Materialien ein 
Endprodukt oder wesentliche Teile eines Endproduktes erzeugt werden; als Herstelln 
von Munition gilt auch das Wiederladen von Hülsen, 
 
8. 2 wird eine Schusswaffe insbesondere bearbeitet oder instand gesetzt, wenn sie 
verkürzt, in der Schussfolge verändert oder so geändert wird, dass andere Munition oder 
Geschosse anderer Kaliber aus ihr verschossen werden können, oder wenn wesentliche 
Teile, zu deren Einpassung eine Nacharbeit erforderlich ist, ausgetauscht werden; eine 
Schusswaffe wird weder bearbeitet noch instand gesetzt, wenn lediglich geringfügige 
Änderungen, insbesondere am Schaft oder an der Zieleinrichtung, vorgenommen 
werden, 
 
9. treibt Waffenhandel, wer gewerbsmäßig oder selbstständig im Rahmen einer 
wirtschaftlichen Unternehmung Schusswaffen oder Munition ankauft, feilhält, 
Bestellungen entgegennimmt oder aufsucht, anderen überlässt oder den Erwerb, den 
Vertrieb oder das Überlassen vermittelt, 
 
10. sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind, 
 
11. sind Jugendliche Personen, die mindestens 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind; 
 
12. ist eine Waffe schussbereit, wenn sie geladen ist, das heißt, dass Munition oder 
Geschosse in der Trommel, im in die Waffe eingefügten Magazin oder im Patronen- 
oder Geschosslager sind, auch wenn sie nicht gespannt ist; 
 
13. ist eine Schusswaffe zugriffsbereit, wenn sie unmittelbar in Anschlag gebracht 
werden kann; sie ist nicht zugriffsbereit, wenn sie in einem verschlossenen Behältnis 
mitgeführt wird. 
 
Abschnitt 3: Einteilung der Schusswaffen oder Munition in die Kategorien A bis D nach 
der Waffenrichtlinie 
 
1. Kategorie A 
 
1. 1 Kriegsschusswaffen der Nummern 29 und 30 der Kriegswaffenliste (Anlage zu § 1 
Abs. 1 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen), 
 
1. 2 vollautomatische Schusswaffen, 
 
1. 3 als anderer Gegenstand getarnte Schusswaffen, 
 
1. 4 Pistolen- und Revolvermunition mit Expansivgeschossen sowie Geschosse für 



diese Munition mit Ausnahme solcher für Jagt- und Sportwaffen von Personen, die zur 
Benutzung dieser Waffen befugt sind. 
 
1. 5 panzerbrechende Munition, Munition mit Spreng- und Brandsätzen und Munition mit 
Leuchtspursätzen sowie Geschosse für diese Munition, soweit die Munition oder die 
Geschosse nicht von dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen erfasst sind. 
 
2. Kategorie B 
 
2. 1 halbautomatische Kurz - Schusswaffen und kurze Repetier - Schusswaffen, 
 
2. 2 kurze Einzellader - Schusswaffen für Munition mit Zentralfeuerzündung, 
 
2. 3 kurze Einzellader - Schusswaffen für Munition mit Randfeuerzündung mit einer 
Gesamtlänge von weniger als 28 cm, 
 
2. 4 halbautomatische Lang - Schusswaffen, deren Magazin und Patronenlager mehr als 
drei Patronen aufnehmen kann, 
 
2. 5 halbautomatische Lang - Schusswaffen, deren Magazin und Patronenlager nicht 
mehr als drei Patronen aufnehmen kann und deren Magazin auswechselbar ist oder bei 
denen nicht sichergestellt ist, dass sie mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen nicht 
zu Waffen, deren Magazin und Patronenlager mehr als drei Patronen aufnehmen kann, 
umgebaut werden können, 
 
2. 6 lange Repetier - Schusswaffen und halbautomatische Schusswaffen mit glattem 
Lauf, deren Lauf nicht länger als 60 cm ist, 
 
2. 7 zivile halbautomatische Schusswaffen, die wie vollautomatische Kriegswaffen 
aussehen. 
 
3. Kategorie C 
 
3. 1 andere lange Repetier - Schusswaffen als die unter Nummer 2. 6 genannten, 
 
3. 2 lange Einzellader - Schusswaffen mit gezogenem Lauf/gezogenen Läufen, 
 
3. 3 andere halbautomatische Lang - Schusswaffen als die unter den Nummern 2. 4 bis 
2. 7 genannten, 
 
3. 4 kurze Einzellader - Schusswaffen für Munition mit Randfeuerzündung, ab einer 
Gesamtlänge von 28 cm. 
 
 
4. Kategorie D 
 
4. 1 lange Einzellader - Schusswaffen mit glattem Lauf/glatten Läufen. 
 



2. 2 Beschussgesetz (§ 1 BeschG) Zweck, Anwendungsbereich 
 
Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen 
 
(1) Dieses Gesetz regelt die Prüfung und Zulassung von 
 
1. Feuerwaffen, Böllern, Geräten, bei denen zum Antrieb Munition oder hülsenlose 
Treibladungen verwendet werden, einschließlich deren höchstbeanspruchten Teilen, 
 
2. Munition und 
 
3. sonstigen Waffen 
 
zum Schutz der Benutzer und Dritter bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
 
(2) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf 
 
1. Feuerwaffen, die zum Verschießen von Munition bestimmt sind, bei der die Ladung 
nicht schwerer als 15 Milligramm ist, 
 
2. veränderte Schusswaffen nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.4 des 
Waffengesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970) in der jeweils geltenden 
Fassung, 
 
3. die Lagerung der in Absatz 1 bezeichneten Gegenstände in verschlossenen 
Zolllagern oder in Freizonen. 
 
(3) Der Bauartzulassung unterliegen 
 
1. nicht tragbare Selbstschussgeräte, 
 
2. bei anderen nicht tragbaren Geräten, in denen zum Antrieb in Hülsen untergebrachte 
Treibladungen verwendet werden und die für technische Zwecke bestimmt sind, nur 
die Auslösevorrichtungen und die Teile des Gerätes, die dem Druck der Pulvergase 
unmittelbar ausgesetzt sind. 
 
Geräte nach Satz 1 Nr. 2 können außerdem der Einzelbeschussprüfung unterzogen 
werden. 
 
(4) Auf Feuerwaffen, Böller, Geräte, Munition und sonstige Waffen im Sinne des 
Absatzes 
 
1, die für 
 
1. die obersten Bundes- und Landesbehörden und die Deutsche Bundesbank, 
 
2. die Bundeswehr und die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten 
ausländischen Streitkräfte, 



3. die Polizeien des Bundes und der Länder, 
 
4. die Zollverwaltung 
in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder hergestellt und ihnen oder ihren 
Bediensteten im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit jeweils überlassen werden, sind, 
soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, die Vorschriften über die Prüfung 
und Zulassung nach diesem Gesetz nicht anzuwenden. 
 
(5) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, eine dem Absatz 4 entsprechende Regelung für sonstige Behörden 
und Dienststellen des Bundes einschließlich deren Bediensteter im Rahmen ihrer 
dienstlichen Tätigkeit treffen. Die Bundesregierung kann die Befugnis nach Satz 1 durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, auf eine andere 
Bundesbehörde übertragen. 
 
(6) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung eine dem Absatz 4 
entsprechende 
Regelung für sonstige Behörden und Dienststellen des Landes einschließlich deren 
Bediensteter im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit treffen. Die Landesregierungen 
können die Befugnis nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden 
übertragen. 
 
 
 § 2 (BeschG) Beschusstechnische Begriffe 
  
(1) Feuerwaffen im Sinne dieses Gesetzes sind 
 
1. Schusswaffen, bei denen ein Geschoss mittels heißer Gase durch den Lauf getrieben 
wird, oder 
 
2. Geräte zum Abschießen von Munition oder hülsenlosen Treibladungen, bei denen 
kein 
Geschoss durch den Lauf getrieben wird. 
 
(2) Höchstbeanspruchte Teile im Sinne dieses Gesetzes sind die Teile, die dem 
Gasdruck 
ausgesetzt sind. Dies sind insbesondere 
 
 
1. der Lauf; dabei sind 
 
a) Austauschläufe Läufe für ein bestimmtes Waffenmodell oder -system, die ohne 
Nacharbeit ausgetauscht werden können, 
 
b) Wechselläufe Läufe, die für eine bestimmte Waffe zum Austausch des vorhandenen 
Laufs vorgefertigt sind und die noch eingepasst werden müssen, 
 
 



c) Einsteckläufe Läufe ohne eigenen Verschluss, die in die Läufe von Waffen größeren 
Kalibers eingesteckt werden können; 
 
2. der Verschluss als das unmittelbar das Patronen- oder Kartuschenlager oder den 
Lauf 
abschließende Teil; 
 
3. das Patronen- oder Kartuschenlager, wenn dieses nicht bereits Bestandteil des Laufs 
ist; 
 
4. bei Schusswaffen und Geräten nach § 1 Abs. 3, bei denen zum Antrieb ein 
entzündbares flüssiges oder gasförmiges Gemisch verwendet wird, die 
Verbrennungskammer und die Einrichtung zur Erzeugung des Gemisches; 
 
5. bei Schusswaffen mit anderem Antrieb und Geräten nach § 1 Abs. 3 die 
Antriebsvorrichtung, sofern sie fest mit der Schusswaffe oder dem Gerät verbunden 
ist; 
 
6. bei Kurzwaffen das Griffstück oder sonstige Waffenteile, soweit sie für die Aufnahme 
des Auslösemechanismus bestimmt sind; 
 
7. Trommeln für ein bestimmtes Revolvermodell, die ohne Nacharbeit gewechselt 
werden können (Wechseltrommeln). 
 
 (3) Böller im Sinne dieses Gesetzes sind Geräte, die ausschließlich zur Erzeugung 
des Schussknalls bestimmt sind und die keine Feuerwaffen oder Geräte zum 
Abschießen von Munition sind. Böller sind auch nicht tragbare Geräte für Munition nach 
einer Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 *). Gasböller sind Böller, bei denen die 
Erzeugung des Schussknalls durch die Explosion bestimmter Gase bewirkt wird. 
 
(4) Schussapparate im Sinne dieses Gesetzes sind tragbare Geräte, die für gewerbliche 
oder technische Zwecke bestimmt sind und bei denen zum Antrieb Munition verwendet 
wird. 
 
(5) Weißfertig im Sinne dieses Gesetzes sind Gegenstände, wenn alle 
materialschwächenden oder -verändernden Arbeiten, ausgenommen die üblichen 
Gravurarbeiten, beendet sind. 
 
(6) Munition im Sinne dieses Gesetzes ist Munition nach Anlage 1 Abschnitt 1 
Unterabschnitt 3 Nr. 1 des Waffengesetzes, darüber hinaus Munition, die der Definition 
entspricht, jedoch für technische Geräte nach Absatz 1 Nr. 2 oder nach Absatz 4 
bestimmt ist. 
 
(7) Soweit dieses Gesetz waffentechnische oder waffenrechtliche Begriffe verwendet, 
sind die Begriffsbestimmungen des Waffengesetzes in seiner jeweils geltenden Fassung 
maßgeblich, soweit sie nicht in diesem Gesetz abweichend definiert werden. 
 
 



 § 3 (BeschG) Beschusspflicht für Feuerwaffen und Böller 
 
Abschnitt 2: Prüfung und Zulassung 
 
(1) Wer Feuerwaffen, Böller sowie höchstbeanspruchte Teile, die ohne Nacharbeit 
ausgetauscht werden können, herstellt oder in den Geltungsbereich dieses Gesetzes 
verbringt, hat sie, bevor er sie in den Verkehr bringt, durch Beschuss amtlich prüfen 
zu lassen. Satz 1 gilt nicht für Gasböller, die gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 in ihrer 
Bauart und Bezeichnung zugelassen sind. Wird eine Feuerwaffe aus bereits geprüften 
höchstbeanspruchten Teilen zusammengesetzt, so gilt Satz 1 entsprechend, wenn 
einzelne Teile zu ihrer Einpassung der Nacharbeit bedürfen oder nicht mit dem für diese 
Waffe vorgeschriebenen Beschussgasdruck beschossen sind. 
 
(2) Wer an einer Feuerwaffe oder einem Böller, die nach Absatz 1 geprüft sind, ein 
höchstbeanspruchtes Teil austauscht, verändert oder instand setzt, hat den Gegenstand 
erneut durch Beschuss amtlich prüfen zu lassen. Dies gilt nicht für Feuerwaffen, 
deren höchstbeanspruchte Teile ohne Nacharbeit lediglich ausgetauscht worden sind, 
sofern alle höchstbeanspruchten Teile mit dem für diese Waffen vorgeschriebenen 
Beschussgasdruck beschossen worden sind. 
 
 
 § 5 (BeschG) Beschussprüfung 
 
(1) Bei dem Beschuss von Feuerwaffen ist zu prüfen, ob 
 
1. die höchstbeanspruchten Teile der Feuerwaffe der Beanspruchung standhalten, der 
sie bei der Verwendung der zugelassenen Munition oder der festgelegten Ladung 
ausgesetzt werden (Haltbarkeit), 
 
2. die Verschlusseinrichtung, die Sicherung und die Zündeinrichtung sowie bei 
halbautomatischen Schusswaffen der Lademechanismus einwandfrei arbeiten und die 
Waffe sicher geladen, geschlossen und abgefeuert werden kann (Funktionssicherheit), 
 
3. die Abmessungen des Patronen- oder Kartuschenlagers, der Verschlussabstand, die 
Maße des Übergangs, der Feld- und Zugdurchmesser oder des Laufquerschnitts bei 
gezogenen Läufen und der Laufinnendurchmesser bei glatten Läufen den Nenngrößen 
einer nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 erlassenen Rechtsverordnung entsprechen (Maßhaltigkeit) 
und 
 
4. die nach § 24 Abs. 1 und 2 des Waffengesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 
3970) oder die auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1 des 
Waffengesetzes vorgeschriebene Kennzeichnung auf der Waffe angebracht ist. 
 
(2) Auf Antrag ist der Beschuss von Schusswaffen mit glatten Läufen mit einem 
erhöhten Gasdruck (verstärkter Beschuss) oder mit Stahlschrotmunition vorzunehmen. 
 
 
 



(3) Bei dem Beschuss von Böllern ist zu prüfen, ob 
 
1. die höchstbeanspruchten Teile der Beanspruchung standhalten, der sie bei der 
Verwendung der vorgeschriebenen Ladung ausgesetzt werden (Haltbarkeit), 
 
2. die Verschlusseinrichtung und die Abzugseinrichtung einwandfrei arbeiten und der 
Böller sicher geladen, geschlossen und abgefeuert werden kann (Funktionssicherheit), 
 
3. die Rohrinnendurchmesser, Länge und Durchmesser des Kartuschenlagers, der 
Zündkanaldurchmesser den Bestimmungen einer nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 erlassenen 
Rechtsverordnung entsprechen (Maßhaltigkeit), 
 
4. die durch eine Rechtsverordnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes 
vorgeschriebene Kennzeichnung auf dem Böller angebracht ist. 
 
 
 
 § 6 (BeschG) Prüfzeichen 
 
(1) Feuerwaffen, Böller und deren höchstbeanspruchte Teile sind mit dem amtlichen 
Beschusszeichen zu versehen, wenn sie mindestens weißfertig sind und die 
Beschussprüfung keine Beanstandung ergeben hat. Andernfalls sind sie mit dem 
amtlichen Rückgabezeichen zu versehen. Höchstbeanspruchte Teile, die nicht mehr 
instand gesetzt werden können, sind als unbrauchbar zu kennzeichnen. 
 
(2) In den Fällen des § 4 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe d sind die Gegenstände mit einem 
Prüfzeichen der jeweils zuständigen Stelle zu versehen. 
 
 
 
 
 Beschusszeichen 
 
 

 Ortszeichen Beschussamt Ulm  
 
 
 

07 oder AH  Jahr des Beschusses oder verschlüsselt, 

   A-K (ohne J) entsprechend den Zahlen 0-9 
 
 
 
 

  Kennzeichnung nach bestandener Beschussprüfung  
 



  Rückgabezeichen 
 
 
 
 

 Normaler Beschuss 
 
 
 

 Verstärkter Beschuss  
 
 
 

 (SP)  Schwarzpulverbeschuss  
 
 
 

 Beschuss für flüssige oder gasförmige Gemische 

 Instandsetzungsbeschuss  



 Freiwilliger Beschuss  
 
 

 Böllerbeschuss  
 
 

 Stahlschrotbeschuss  
 
 
 

 Unbrauchbar gemachte Waffen  
 
 

 Kennzeichnung für Waffen bis 7,5 Joule 

   Bewegungsenergie des Geschosses 
 
 



 Zulassungszeichen der Physikalisch-Technischen 

   Bundesanstalt für Handfeuerwaffen, Schussapparate 

   und Einsteckläufe sowie nicht tragbare Geräte  
 
 

 Zulassungszeichen der Physikalisch-Technischen 

   Bundesanstalt für bauartgeprüfte Schreckschuss-,  

   Reizstoff- und Signalwaffen  
 
 
 
 

 Zulassungszeichen der Physikalisch-Technischen 

   Bundesanstalt für sonstige Waffen und Kartuschen- 
   munition mit Reizstoffen  
 
 

 Prüfzeichen für Geräte  
  
 
 
 
 C.I.P. - Mitgliedstaaten 
 
Auszug international anerkannter Beschusszeichen der C.I.P. - Mitgliedstaaten  
(Ständige Internationale Kommission für die Prüfung von Handfeuerwaffen) 
Deutschland vereinbarte mit diesen Staaten die gegenseitige Anerkennung der 
Prüfzeichen. 
 
 



 Belgien  

 
 

 Chile 
 
 

 Finnland 
  
 

 Frankreich 
 
 

 Großbritannien  
 
 

 Großbritannien 
 
 

 Italien 
 
 

 Österreich  



 Russische Föderation 
     

 
 

 Slowakische Republik 
   
 
 

 Spanien 
 
 

 Tschechische Republik 
   
 
 

 Ungarn 
 
 
 



2. 3 Notwehr (§ 32 StGB) 
 
Notwehr ist diejenige Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen 
rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. 
 
 
 Notwehr (§ 227 BGB) 
 
Rechtfertigungsgrund - schließt bei unerlaubten Handlungen die Widerrechtlichkeit und 
damit die Schadensersatzpflicht aus. 
 
 
Beispiel: 
 
A holt gegen B zum Schlag aus. B stößt ihn zurück, um nicht getroffen zu werden. 
 
 
Voraussetzungen für Notwehrhandlungen 
 
> Angriff eines Menschen 
 
> Verletzung eines geschützten Rechtsgutes (notwehrfähig sind alle Rechtsgüter) 
Verschulden des Angreifers nicht erforderlich, kann von einem Kind oder 
schuldunfähiger Person ausgehen. 
 
 
Ein Angriff ist gegenwärtig: 
 
> wenn er unmittelbar bevorsteht 
 
> wenn er begonnen hat 
 
> während er andauert (z.B. Wiederholung der Handlung) 
 
 
Rechtswidrigkeit des Angriffs 
 
Jeder Angriff auf fremde Rechtsgüter, der gegen die Rechtsordnung verstößt und ohne 
Rechtfertigungsgrund erfolgt. 
 
 
Erforderliche Verteidigung 
 
Diejenige Verteidigung, die im konkreten Fall objektiv nötig ist, um den Angriff endgültig 
zu brechen und dabei den geringsten Schaden anrichtet. 
 
 
 



Zwischen Angriff und Verteidigung muss Verhältnismäigkeit gegeben sein: 
 
> Verteidigungsmittel muss wirksam sein 
 
>  bei mehreren wirksamen Mitteln ist das Mittel zu wählen, das den Angreifer und 
Unbeteiligte am wenigsten beeinträchtigt.  
     
> sofortige Beendigung des Angriffs soll gewährleistet sein. 
 
 
Geboten ist die Verteidigungshandlung, wenn dem Angegriffenen ein anderes Verhalten 
nicht zuzumuten ist. 
 
 
Zum Beispiel: 
 
> Angriffe von Kindern, Geisteskranken, Betrunkenen 
 
> Angegriffener will unter dem Deckmantel der Notwehr Angreifer verletzen 
 
 
Nothilfe 
 
ist Notwehr zugunsten eines Dritten. Zum Beispiel private 
Sicherheitseinrichtungen: 
 
> Werkschutz für Betriebseigentum 
 
> Bewachungsunternehmen für Schutzobjekte 
 
 
Putativnotwehr (vermeintliche Notwehr) liegt vor, wenn der Täter irrig glaubt, er befinde 
sich in einer Notwehrsituation. 
 
 
Zum Beispiel: 
 
Spaziergänger A glaubt, vom Passanten B angegriffen zu werden und stößt ihn zu 
Boden. B wollte A lediglich um Feuer für eine Zigarette bitten. 
 
Kein Rechtfertigungsgrund. Behandlung ergibt sich aus den Vorschriften zu §§ 16 oder 
17 StGB (Irrtum). 
 
 
2. 4  Defensiver Notstand (§ 228 BGB) 
 
Erlaubt die Beschädigung oder Zerstörung einer fremden Sache, die erforderlich ist, um 
eine durch sie drohende Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden. 



Voraussetzungen 
 
> Gefahr geht von einer fremden Sache aus (auch Tiere) 
 
> handelnde Person beabsichtigt, Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden 
 
> Abwehr muss sich gegen die gefahrdroende Sache richten 
 
 
 
Beispiel: 
 
Während eines Sturmes wurden Blechteile der Fassadenverkleidung einer Lagerhalle 
losgerissen und drohen, in das Oberlicht einer Fabrikhalle des benachbarten Betriebes 
zu fallen. Werkschutzkräfte dieses Betriebes reißen die losen Blechteile ab. 
 
 
 
Grenze: 
 
Der Schaden, der durch die Abwehrhandlung entsteht, darf nicht größer sein als der 
Schaden, der durch die Verwirklichung der Gefahr entstanden wäre 
Schadensersatzpflicht nur bei Selbstverschulden der Gefahr (z.B. Reizen eines Hundes 
durch den Geschädigten. 
 
 
 
2. 5 Aggresiver Notstand (§ 904 BGB) 
 
Erlaubt den Gebrauch, die Beschädigung oder Zerstörung einer fremden Sache, wenn 
es zur Abwehr einer drohenden Gefahr notwendig ist. 
 
 
Grenze: 
 
Der drohende Schaden muss größer sein als der aus der Einwirkung entstehende 
Schaden. 
 
> Er stellt keine verbotene Eigenmacht im Sinne des § 858 BGB dar 
 
> Eigentümer und Besitzer haben eine Duldungspflicht. 
 
Der im Notstand Handelnde hat immer eine Schadensersatzpflicht. Er kann aber die 
Ersatzleistung vom Verursacher zurückfordern. 
 
 
 
 



Beispiel: 
 
Ein Wasserrohrbruch hat die Zufahrt zu einem Parkhaus unterspült. Ein 
Werkschutzangehöriger holt von einer benachbarten Baustelle nicht benötigtes 
Absperrmaterial und sichert damit vorläufig die Gefahrenstelle. 
 
 
 
2. 6 Rechtfertigender Notstand (§ 34 StGB) 
 
Notstandslage durch eine gegenwärtige, nicht anders abwendbare Gefahr für ein 
Rechtsgut (alle Rechtsgüter werden umfasst). 
 
Gefahr wird nicht durch menschlichen Angriff, sondern durch andere beliebige Ursachen 
begründet. 
 
 
 
Beispiel: 
 
Werkschutzangehöriger nimmt Betriebsschlosser mit Gewalt den Kfz - Schlüssel ab, als 
dieser nach einer Feier im Betrieb angetrunken mit seinem Kfz nach Hause fahren will. 
 
 
Voraussetzungen 
 
Vorliegen einer Gefahr; ein Zustand, der mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem 
Schaden führen wird. 
 
 
Gegenwärtig ist die Gefahr, wenn das Schadensereignis soeben eingetreten ist, bzw. 
jeden Moment mit dem Eintritt zu rechnen ist. 
 
 
Nicht anders abwendbar ist die Gefahr, wenn die Abwehrhandlung einziges Mittel zur 
Abwendung ist und ein geringeres Mittel nicht zur Verfügung steht. 
 
 
Absicht, die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden. 
 
 
Interessenabwägung: 
 
Geschütztes Rechtsgut muss beeinträchtigtes Rechtsgut wesentlich überwiegen 
(Reihenfolge in etwa im Gesetz aufgezählt), d.h. der Wert der betroffenen Rechtsgüter 
ist abzuwägen gegen den Grad der drohenden Gefahr. 
 
 



2. 7 Entschuldigender Notstand (§ 35 StGB) 
 
Notsituation, in der es dem Täter nicht zumutbar ist, sich gesetzmäßig zu verhalten. 
 
 
Gegenwärtige Gefahr für Leib, Leben, Freiheit kann nur abgewendet werden von 
 
> sich (Rechtsgüter des Täters selbst) 
 
> einem Angehörigen 
 
> einer dem Täter nahestehenden Person (Sympathieperson) 
 
 
Keine Güterabwägung, sondern Gleichwertigkeit der Rechtsgüter. Rettungswille wird 
vom Täter gefordert. Es muss ihm nicht zumutbar sein, die Gefahr gegen sich, einen 
Angehörigen oder eine Sympathieperson hinzunehmen. 
 
 
Beispiel: 
 
Großbrand im Betrieb. A liegt bereits mit Rauchvergiftung bewusstlos am Boden. Sein 
Kollege B verlässt den Brandort, um sich selbst zu retten. A stirbt. 
 
 
2. 8 Erlaubte Selbsthilfe (§ 229 BGB) 
 
 
Voraussetzungen 
 
1. Privatrechtlicher Anspruch 
 
> Schadensersatzanspruch (z.B. § 823 BGB) 
 
> Herausgabeanspruch (z.B. 985 BGB) 
 
> Unterlassungsanpruch 
 
2. Obrigkeitliche Hilfe ist nicht rechtzeitig zu erlangen 
 
> Inanspruchnahme des Gerichts (Zivilgericht) 
 
> Polizei, wenn gerichtliche Hilfe nicht erreichbar ist. 
 
3. Verwirklichung des Anspruchs ist gefährdet, wenn nicht sofort Maßnahmen zu seiner 
vorläufigen Sicherung ergriffen werden. 
 
 



Mittel zur Selbsthilfe 
 
können sowohl gegen Sachen als auch Personen gerichtet werden. Der 
Anspruchsberechtigte ist befugt, eine Sache 
 
> wegzunehmen 
 
> zu zerstören 
 
> zu beschädigen 
 
eine Person (Anspruchsgegner) 
 
> bei Fluchtverdacht festzunehmen 
 
> Widerstand, gegen Handlungen, 
 
> die sie dulden muss, zu beseitigen 
 
Für die Durchführung, Dauer nd Beendigung der zulässigen Festnahme gelten die 
Ausführungen zu § 127 StPO entsprechend. 
 
Ausübung des Selbsthilferechts kann vom Anspruchsberechtigten auf Dritte übertragen 
werden (z.B. Unternehmer auf Werkschutz). 
 
 
 
2. 9 Selbsthilfe des Besitzers (§ 859 BGB) 
 
Der Besitzer darf sich verbotener Eigenmacht mit Gewalt erwehren. Zur Selbsthilfe 
berechtigt ist nur der unmittelbare Besitzer. 
 
 

Besitzstörung / Besitzentziehung 
 

durch verbotene Eigenmacht 
 
 

 Besitzwehr         Besitzkehr 
          
(§ 859 Abs. 1)        (§ 859 Abs. 2) 
  
 
Handlung der verbotenen Eigenmacht  Mittels verbotener Eigenmacht 
hat begonnen und ist noch nicht abgeschlossen. wurde Besitz an einer  
        beweglichen Sache entzogen. 
Besitzer wendet die Beeinträchtigung notfalls   Täter wird auf frischer Tat  
mit Gewalt ab.        betroffen oder verfolgt.  



        
Recht zur Gewaltanwendung endet mit Beendigung   
der Beeinträchtigung.     Besitzer darf Sache mit Gewalt 
        dem Täter abnehmen. 
 
Gewaltanwendung darf nur so weit gehen, wie zur Abwehr der verbotenen Eigenmacht 

erforderlich ist. (Verhältnismäßigkeit der Mittel) 
 
 

Selbsthilfe ist auch dem Besitzdiener nach § 860 BGB erlaubt. 
 
 
Beispiele: 
 
Besitzwehr: Werkschutz verhindert das Besprühen der Außenmauern mit Parolen, 
indem er den Tätern die Sprühdosen wegnimmt. 
 
Besitzkehr: Werkschutz nimmt Betriebsangehörigem bei Taschenkontrolle Werkzeuge 
ab, die er ohne Leihschein mit nach Hause nehmen will. 
 
 
 
2. 10 Eigentum und Besitz (Art. 14 GG, § 854 BGB) 
 
 
Eigentum 
 
Recht auf Eigentum ist ein Grundrecht (Art. 14 GG) 
 
Eigentum im Sinne des BGB ist grundsätzlich die unbeschränkte rechtliche Herrschaft 
über eine Sache. 
 
Sachen im Sinne des BGB sind körperliche Gegenstände, wie: 
 
> bewegliche Sachen 
 
> unbewegliche Sachen (Grundstücke, Immobilien) 
 
Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind 
die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas 
anderes bestimmt ist. 
 
 
 
 
 
 
 



Besitz 
 
Besitz ist die tatsächliche Herrschaft einer Person über eine Sache (§ 854 BGB). 
 
Eigentümer und Besitzer können identisch sein, müssen es aber nicht: 
 
> Vermieter (Eigentümer) - Mieter (Besitzer) eines Werkschutzbüros 
 
> Verleiher (Eigentümer) - Entleiher (Besitzer) eines Autos 
 
 
Tatsächliche Sachherrschaft 
 
> Sache, die man bei sich trägt 
 
> Sachen, die verschlossen abgestellt sind (geparktes Auto) 
 
> Sachen die in verschlossenen Räumen oder Behältnissen aufbewahrt werden oder 
sich auf umfriedeten Grundstücken oder in abschließbaren Gebäuden befinden 
 
Zum Beispiel erlangt ein Dieb Besitz durch Wegnahme einer fremden Sache. 
 
 
 
2. 11 Vorläufige Festnahme (§ 127 Abs. 1 StPO) 
 
Der Paragraf erlaubt die Festnahme bei Straftaten in besonderen Fällen durch 
jedermann: 
 
Wird jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt, so ist, wenn er der Flucht 
verdächtig ist oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann, jedermann 
befugt, ihn auch ohne richterliche Anordnung vorläufig festzunehmen. 
 
Der § 127 Abs. 1 StPO gestattet eine freiheitsentziehende Maßnahme durch 
,,jedermann", wenn sie den Zweck der unbedinkten Sicherstellung oder Strafverfolgung 
bzw. deren Beschleunigung hat (Handeln aus dem Sicherungszweck). 
 
Betreffen auf frischer Tat 
 
a) bei der Tatausführung 
 
b) unmittelbar danach noch am Tatort oder in dessen unmittelbarer Nähe 
 
 
 
 
 
 



 
Verfolgen auf frischer Tat 
 
a) Wer entweder nach Betreffen auf frischer Tat geflohen ist und sofort verfolgt wird oder 
 
b) wer unmittelbar nach der Tatbegehung entdeckt und aufgrund eindeutiger 
Anhaltspunkte (Spur, Sicht, Gehör) verfolgt wird. 
 
 
Fluchtverdacht 
 
Nach allgemeiner Lebenserfahrung muss die Annahme gerechtfertigt sein, der Täter 
werde sich ohne Festnahme der Verantwortung durch Flucht entziehen. 
 
 
Identität nicht feststellbar 
 
Täter ist unbekannt und 
 
> kann sich nicht ausweisen 
 
> kann sich nicht hinreichend ausweisen oder 
 
> Feststellung der Person ist nicht oder 
 
> nur unter Schwierigkeiten möglich. 
 
Bei Kindern entfällt das Festnahmerecht gem. § 127 Abs. 1 StPO. Sie sind 
strafunmündig, können somit keine ,,Tat" im Sinne dieser Vorschrift begehen. 
 
Das bedeutet aber nicht, dass der Kaufhausdetektiv zusehen muss, wie ein Kind eine 
Straftat fortsetzt. Hier sollte man immer das ,,Ergreifen" im Rahmen der erlaubten 
Selbsthilfe oder der Selbsthilfe des Besitzers in Betracht ziehen. Diese Form der 
Festnahme muss natürlich kindgemäß erfolgen. Es sollte angestrebt werden, die Kinder 
unbedingt der Polizei zu übergeben. Die Polizei kann dann gemäß § 163 b Abs. 2 StPO 
die zur Feststellung der Identität des Kindes erforderlichen Maßahmen treffen. 
 
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gilt wie bei allen Rechtseingriffen auch hier. 
Zwischen Freiheitsbeschränkung und dem Anlass darf kein erkennbares Missverhältnis 
bestehen. Dahingehende Überprüfungen sind ohne Verzögerung vorzunehmen. 
 
Das Festnahmerecht gem. § 127 Abs. 1 StPO deckt nicht die Wegnahme von Sachen 
des Festzunehmenden, wohl aber die Abnahme offen mitgeführter Beute oder anderer 
Beweismittel (z.B. Tatwerkzeug, Tatwaffe). 
 
Körperverletzungen sind nur dann nach dem § 127 Abs. 1 StPO gerechtfertigt, wenn sie 
sich als natürliche Folge unmittelbar aus der Festnahme ergeben, zum Beispiel: 
 



 
Schmerz als Folge des erforderlichen festen Zupackens. Ein gegen die vorläufige 
Festnahme geleisteter Widerstand kann im Rahmen der Notwehr gebrochen werden. 
 
 
 
2. 12 Körperverletzung (§ 223 StGB) 
 
Geschütztes Rechtsgut: 
 
Die Körperliche Unversehrtheit. 
 
Körperverletzung umfasst die körperliche Misshandlung und die Beschädigung der 
Gesundheit eines anderen Menschen. 
 
 
Objektiver Tatbestand 
 
Körperliche Misshandlung: 
 
Üble, unangemessene, das körperliche Wohlbefinden oder die Unversehrtheit 
beeinträchtigende Behandlung (z.B. Schläge, Tritte usw. aber auch Ekelerregung, wenn 
der Körper darauf reagiert). 
 
 
Gesundheitsbeschädigung: 
 
Störung der normalen körperlichen oder geistigen Funktionen eines Menschen (z.B. 
Prellungen, Schürfwunden, andauernde psychische Beeinträchtigungen durch 
nächtliche Störanrufe). 
 
 
Subjektiver Tatbestand 
 
Vorsatz muss das Bewusstsein einer Beeinträchtigung des Wohlbefindens des Körpers 
oder einer Schädigung der Gesundheit umfassen. 
 
 
 
2. 13 Fahrlässige Körperverletzung (§ 229 StGB) 
 
Die Merkmale der Körperverletzung wurden durch Fahrlässigkeit herbeigeführt. 
Selbstständiges Delikt. 
 
§§ 223 und 229 sind Antragsdelikte. 
 
 
 



 
2. 14 Schusswaffen 
 
Schusswaffen im Sinne des WaffG sind Geräte, die zum Angriff, zur Verteidigung, zum 
Sport, Spiel oder zur Jagd bestimmt sind und bei denen Geschosse durch einen Lauf 
getrieben werden. 
 
 
 
2. 15 Hieb- und Stoßwaffen 
 
Hieb- und Stoßwaffen im Sinne dieses Gesetzes sind nur solche, die ihrer Wesensart 
nach dazu bestimmt sind, Verletzungen unter unmittelbarer Ausnutzung der Muskelkraft 
durch Hieb, Stoß oder Stich zu verursachen. Die Verletzungen können auch durch 
Schlag oder Wurf beigebracht werden. Neben Stichwaffen aller Art fallen auch 
Stahlruten, Totschläger und Schlagringe sowie Schlagstöcke der Polizei unter diese 
Bestimmung. Diesen Hieb- und Stoßwaffen werden bestimmte andere Geräte 
gleichgestellt, bei denen nicht die Muskelkraft des Benutzers, sondern andere 
Energieformen, beispielsweise elektrischer Srom, Wärme oder sonstige Strahlungen, 
verwendet werden. 
 
 
 
2. 16 Erwerben, Überlassen, Führen 
 
 
Erwerben 
 
Im Sinne des Waffengesetzes erwirbt der eine Waffe, wer die tatsächliche Gewalt über 
sie erlangt, d.h. die Möglichkeit, über die Waffe nach eigenem Willen zu verfügen. 
 
 
Überlassen 
 
Im Sinne des Waffengesetzes überlässt der eine Waffe, wer die tatsächliche Gewalt 
über sie einem anderen einräumt. 
 
 
Führen 
 
Im Sinne dieses Gesetzes führt eine Waffe, wer die tatsächliche Gewalt über sie 
außerhalb seiner Wohnung, Geschäftsräume oder seines befriedeten Besitztums 
ausübt. 
 
 
 
 
 



2. 17 Waffenbesitzkarte 
 
Die Waffenbesitzkarte ist ein Erlaubnispapier für den Erwerb und die Ausübung der 
tatsächlichen Gewalt und dient zugleich dem Nachweis der Berechtigung für eine Waffe. 
 
 
Zuständig für die Erteilung 
 
Für den jeweiligen Wohnort zuständige Behörde (kreisfreie Städte: Ordnungsamt, bei 
Landkreisen: Kreisverwaltung - Kreisordnungsamt -). 
 
 
Fristen 
 
> Für den Erwerb einer Waffe gilt die Erlaubnis für die Dauer eines Jahres. 
 
> Die Ausübung der tatsächlichen Gewalt wird dagegen unbefristet erteilt. 
 
 
Einzelheiten 
 
> Sie wird für eine bestimmte Art und Anzahl von Waffen ausgestellt. 
 
> Wenn mehrere Personen die tatsächliche Gewalt über die Schusswaffe ausüben, 
kann diese auf diese Personen ausgestellt werden. 
 
> Wer aufgrund der Erlaubnis eine Schusswaffe erworben hat, hat dieses binnen zwei 
Wochen der zuständigen Behörde schriftlich mitzuteilen. Die Waffenbesitzkarte ist zur 
Eintragung des Erwerbs vorzulegen. 
 
> Die Eintragung einer erworbenen Waffe in die Waffenbesitzkarte muss innerhalb eines 
Monats erfolgen. 
 
> In der Waffenbesitzkarte ist die Art der zu erwerbenden oder erworbenen Waffe genau 
zu bestimmen, gleichfalls das genaue Kaliber (z.B. Revolver Kal. 357 MAGNUM). 
 
 
Auflagen 
 
Die Erteilung der Waffenbesitzkarte kann zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit, insbesondere hinsichtlich der Aufbewahrung von Schusswaffen, mit Auflagen 
verbunden sein. Auflagen können auch nachträglich erteilt werden. Die 
Waffenbesitzkarte kann aus diesen Gründen befristet werden. Eine Befristung kommt 
insbesondere in Betracht, wenn nur ein vorübergehendes Bedürfnis nachgewiesen 
werden kann.  
 
 
 



Ausnahmen 
 
Einer Erlaubnis der zuständigen Behörde (Erwerb und Ausübung der tatsächlichen 
Gewalt) bedarf es für bestimmte Personengruppen, z.B. Besitzdienern nicht, wenn 
bestimmte Umstände vorliegen: z.B. Erwerben der Waffe von einem Berechtigten, wenn 
aufgrund eines Arbeitsverhältnisses ein Weisungsrecht besteht und sichergestellt ist, 
dass die tatsächliche Gewalt über die Schusswaffe entsprechend ausgeübt wird (z.B. 
Weisung vom Inhaber eines gewerblichen Bewachungsunternehmens!). Voraussetzung 
ist, dass der Weisungsrechtinhaber zur Ausübung der tatsächlichen Gewalt über die 
jeweilige Waffe befugt ist (Waffenbesitzkarte muss auf ihn ausgestellt sein). 
 
 
 
2. 18 Waffenschein 
 
Wer Schusswaffen führen will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Die 
Erlaubnis wird durch einen Waffenschein erteilt. Die Waffen sind im Waffenschein 
bestimmt. 
 
 
Führen 
 
Waffenführen bedeutet, die tatsächliche Gewalt über sie außerhalb 
 
> seiner Wohnung, 
 
> seiner Geschäftsräume, 
 
> seines befriedeten Besitztums 
 
auszuüben. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Waffe geladen ist oder nicht oder ob 
überhaupt Munition mitgeführt wird. 
 
 
Der Tatbestand des Waffenführens ist also auch dann gegeben, wenn jemand 
außerhalb seiner Wohn- und Geschäftsräume bzw. seines befriedeten Besitztums eine 
Schusswaffe ohne Munition bei sich hat. 
 
 
Geltungsdauer 
 
Höchstens 3 Jahre, kann aber zweimal um je 3 Jahre verlängert werden. 
 
 
Einschränkungen 
 
Die Geltungsdauer des Waffenscheines kann kürzer bemessen werden, wenn nur ein 
vorübergehendes Bedürfnis nachgewiesen wird. 



Ausstellung auf mehrere Personen 
 
Ein Waffenschein kann mit dem Zusatz ausgestellt werden, dass er auch für andere 
zuverlässige, sachkundige und körperlich geeignete Personen gilt, die aufgrund eines 
Arbeitsverhältnisses (Besitzdiener) die Schusswaffe nach den Weisungen des 
Erlaubnisinhabers zu führen haben. Solche Waffenscheine werden mit der Auflage 
erteilt, dass der Erlaubnisinhaber die Personen, die die Schusswaffe führen sollen, 
vorher der zuständigen Behörde zu benennen hat. Diese kann die Zuverlässigkeit, die 
Sachkunde und die körperliche Eignung der benannten Personen überprüfen. 
 
 
Voraussetzungen für die Erteilung 
 
(Erwerb, Besitz, Führen) 
 
> Mindestalter 18 Jahre 
 
> Zuverlässigkeit 
 
> körperliche Eignung 
 
> Sachkunde 
 
> Bedürfnis 
 
zusätzlich Abschluss einer Haftpflichtversicherung: 
1 Million Euro pauschal für Personen- und Sachschäden 
 
 
Ausweispflicht 
 
Wer eine Schusswaffe führt, muss 
 
> seinen Personalausweis, Pass, Dienstausweis  
 
und 
 
> die Waffenbesitzkarte und/oder den Waffenschein mit sich führen 
 
und 
 
> Polizeibeamten oder sonst zur Personenkontrolle Befugten auf Verlangen zur Prüfung 
aushändigen. 
 
 
 
 
 



Fälle, bei denen es keines Waffenscheines bedarf 
 
> Mit Zustimmung eines anderen in dessen Wohnung, Geschäftsräumen oder 
befriedetem Besitztum die Schusswaffe führen. 
 
> Schusswaffen nicht schussbereit und nicht zugriffbereit lediglich von einem Ort zu 
einem anderen verbringen, sofern es an beiden Orten nicht eines Waffenscheines 
bedarf (z.B. von den Geschäftsräumen des Erlaubnisinhabers zur Schießstätte). 
 
 
Schussbereit 
 
Eine Schusswaffe ist schussbereit, wenn sie geladen ist, d.h. Munition oder Geschosse 
in der Trommel, im Magazin oder im Patronenlager sind, auch wenn die Schusswaffe 
nicht gespannt oder gesichert ist. 
 
 
Zugriffbereit 
 
Eine Schusswaffe ist zugriffbereit, wenn sie mit wenigen schnellen Handgriffen in 
Anschlag gebracht werden kann, z.B. eine Pistole, die in einer Tasche der Bekleidung, 
in einem Holster getragen oder im nicht verschlossenen Handschuhfach des Autos 
aubewahrt wird. 
 
 
Nicht zugriffbereit 
 
ist die Schusswaffe, wenn sie im verschlossenen Handschuhfach des Autos, in einer 
verschlossenen Aktentasche, in einem speziellen Pistolenkoffer o.ä. transportiert wird. 
 
 
Versagung 
 
Die Verlängerungsdauer eines Waffenscheines wird versagt, wenn der Antragsteller 
 
> die Zuverlässigkeit und/oder 
 
> die körperliche Eignung nicht mehr besitzt, 
 
> das Bedürfnis zum Führen der Schusswaffe entfallen ist, 
 
> oder das Fortbestehen der Haftpflichtversicherung nicht nachgewiesen werden kann. 
 
 
 
 
 
 



Verbotene Gegenstände 
 
Es ist verboten, folgende Gegenstände herzustellen, zu bearbeiten, instandzusetzen, zu 
erwerben, zu vertreiben, anderen zu überlassen, einzuführen oder sonst die tatsächliche 
Gewalt über sie auszuüben: 
 
1. Schusswaffen, die  
 
a) über üblichen Jagdumfang hinaus zusammenklappbar, zusammenschiebbar, 
verkürzbar oder schnell zerlegbar sind, 
 
b) zerlegbar sind, deren längster Waffenteil kürzer als 60 cm ist und die zum 
Verschießen von Randfeuermunition bestimmt sind, 
 
c) nach ihrer Form einen anderen Gegenstand vortäuschen oder mit Gegenständen des 
täglichen Gebrauchs verkleidet sind, 
 
d) vollautomatische Selbstladewaffen sind. 
 
e) ihrer äußeren Form nach den Anschein einer vollautomatischen Selbstladewaffe 
hervorrufen, die Kriegswaffe im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes ist und 
Nachbildungen von Schusswaffen dieser Art. 
 
2. Vorrichtungen zum Anleuchten oder Anstrahlen des Zieles. 
 
3. Nachtzielgeräte (Bildwandler oder Infrarotgeräte). 
 
4. Hieb- und Stoßwaffen, die täuschen oder verkleidet sind. 
 
5. Messer, deren Klingen auf Knopf- und Hebedruck hervorschnellen. 
 
6. Stahlruten, Totschläger, Schlagringe. 
 
7. Geschosse oder Wurfkörper, die schlagartige Brände hervorrufen. 
 
8. Geschosse mit Betäubungsstoffen zum Angriff oder zur Verteidigung. 
 
9. Geschosse und sonstige Gegenstände mit Reizstoffen, die bei der Verwendung den 
Anforderungen einer Rechtsverordnung nicht entsprechen. 
 
10. Nachbildungen von Schusswaffen im Sinne der Nr. 1 e). 
 
11. Unbrauchbar gemachte vollautomatische Selbstladewaffen. 
 
 
 
 
 



Beispiele für verbotene Gegenstände: 
 
 

 Wurfsterne 
 
 
 

 Schlagring 
 
 

  Stahlrute 
 
 
 

 Springmesser 
 
 
 

 Vorderschaftrepetierflinte (Pumpgun) mit Pistolengriff 
 
 
 
 



2. 19 Sachkunde 
 
Die Sachkunde ist der Nachweis einer Prüfung vor der dafür bestimmten Stelle oder 
eine Tätigkeit oder Ausbildung. Bei der Sachkundeprüfung sind nur Kenntnisse über 
Schusswaffen und Munitionsarten nachzuweisen, für die die Erlaubnis zum Führen 
beantragt wird. 
 
 
Inhalt der Sachkunde 
 
> Handhabung der Schusswaffe und der Umgang mit Munition. 
 
> Reichweite und Wirkungsweise der Geschosse. 
 
> Kenntnisse über die wichtigsten Vorschriften über den Umgang mit Waffen und 
Munition sowie über Notwehr und Notstand. 
 
 
Besonderheit 
 
Von einem Nachweis der waffentechnischen Kenntnisse kann abgesehen werden, wenn 
der Antragsteller eine Ausbildung an Handfeuerwaffen z.B. im Wehr- oder Polizeidienst 
erhalten hat. 
 
 
Zur Sachkunde gehören 
 
> Laden, entladen, sichern und entsichern der Waffe unter Beachtung aller 
Sicherheitsbestimmungen. 
 
> Anschlagen der Waffe und (simulierte oder scharfe) Schussabgabe. 
 
> Waffenreinigen, wie es nach jedem Schießen notwendig ist, einschließlich des dafür 
erforderlichen Zerlegens. 
 
> Beseitigung von Ladehemmungen und anderer leichter Waffenstörungen, soweit die 
Störbeseitigung aus Sicherheitsgründen unverzüglich vorgenommen werden muss; 
gegebenfalls Sicherheitsmaßnahmen, die zur Beseitigung einer akuten Gefahr durch die 
gestörte Waffe getroffen werden müssen. 
 
> Zeigen und bezeichnen der ,,wesentlichen Teile" im Sinne des Waffengesetzes an der 
Waffe. 
 
> Zeigen und bezeichnen der Kaliberangaben und der Beschuss- bzw. Prüfzeichen an 
der Waffe. 
 
> Identifizierung der zu einer bestimmten Waffe gehörigen Munition, um ein 
unfallträchtiges Laden falscher Munition auszuschließen. 



Sicherheitsfragen 
 
> Welches ist die Maximalschussweite der Waffe? 
 
> Wie weit fliegen die Geschosse der Waffe bei günstigem Abgangswinkel? 
 
> Bis zu welcher Entfernung können Menschen unter unglücklichen Umständen von 
Geschossen der Waffe gefährdet werden? 
 
> Wie groß ist der Gefahrenbereich der Waffe? 
 
 
 
2. 20 Aufbewahrung von Waffen und Munition 
 
Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992     
    
Langwaffen: ja, bis zu 10 Langwaffen 
  
Kurzwaffen:  nein 
 
Munition: ja, im Innenfach 
 
 
Sicherheitsstufe A mit Innenfach B nach VDMA 24992 
 
Langwaffen: ja, bis zu 10 Langwaffen 
 
Kurzwaffen: ja, bis zu 5 Kurzwaffen im Innenfach 
 
Munition: ja, im Innenfach 
 
 
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 
 
Langwaffen: ja, unbegrenzt 
 
Kurzwaffen: ja, bis zu 5 Kurzwaffen (bzw. bis zu 10 Kurzwaffen ab 200 kg 
Tresorgewicht) 
 
Munition: ja, im Innenfach 
 
 
 
 
 
 
 



Schrank der Klasse 0 nach der Norm DIN / EN 1143 - 1 
 
Langwaffen: ja, unbegrenzt 
 
Kurzwaffen: ja, bis zu 5 Kurzwaffen (bzw. bis zu 10 Kurzwaffen ab 200 kg 
Tresorgewicht) 
 
Munition: ja (separate Aufbewahrung nicht erforderlich) 
 
 
Schrank der Klasse 1 nach der Norm DIN / EN 1143 - 1 
 
Langwaffen: ja, unbegrenzt 
 
Kurzwaffen: ja, unbegrenzt 
 
Munition: ja (separate Aufbewahrung nicht erforderlich) 
 

 
 

3. Waffentechnik 
 
 

3. 1 Handfeuerwaffen 
 
Handfeuerwaffe ist die Bezeichnung für eine von einer einzelnen Person tragbare und 
ohne weitere Personen sowie zusätzliche Hilfsmittel, wie z.B. Lafetten, einsetzbare 
Feuerwaffe. 
 
 
3. 2 Langwaffen (Gewehre) 
 
Langwaffen sind Schusswaffen, deren Lauf und Verschluss in geschlossener Stellung 
insgesamt länger als 30 cm sind und deren kürzeste bestimmungsgemäß verwendbare 
Gesamtlänge 60 cm überschreitet. 
 
 
Einteilung nach Laufprofil 
 
> Flinten: mit einem glatten Lauf 
 
> Büchsen: mit einem gezogenen Lauf 
 
> kombinierte Waffen: meist eine Doppelflinte mit einem dritten - Kugellauf 
 
 
 



3. 3 Kurzwaffen 
 
Eine Kurzwaffe ist eine Schusswaffe, deren Lauf und Verschluss in geschlossener 
Stellung insgesamt kürzer als 30 cm ist oder deren kürzeste bestimmungsgemäß 
verwendbare Gesamtlänge 60 cm nicht überschreitet. 
 
> Pistolen 
 
> Revolver 
 
 
Pistolen 
 
Eine Pistole ist eine Faustfeuerwaffe, die aus der Hand abgeschossen wird. Das 
Magazin befindet sich meistens im Griff oder vor dem Abzug. Durch den Rückstoß wird 
der Selbstlademechanismus betätigt und durch ihn die leere Hülse ausgeworfen, eine 
neue Patrone aus dem Magazin in das Patronenlager eingeführt und der Schlagbolzen 
gespannt. 
 

 
 
Selbstladepistolen 
Als Selbstlader wird allgemein eine Schusswaffe bezeichnet, bei der ein Teil der beim 
Schuss freiwerdenden Energie dazu genutzt wird, die Waffe erneut schussfertig zu 
machen. 
 
Der Selbstlader muss: 
 
1. den Verschluss automatisch, d.h. ohne Eingriff des Schützen öffnen 
 
2. die leere Patronenhülse aus der Waffe entfernen 
 
3. der Patronenkammer eine neue Patrone zuführen 
 
4. den Verschluss wieder schließen 
 
Die Schritte 1. und 2. erfolgen beim Rücklauf des Verschlusses, die Schritte 3. und 4. 
beim Schließen. 
 
In Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Schussauslösung, bei geschlossenem Verschluss 
oder während des Schließens, spricht man von aufschießenden und zuschießenden 
Waffen. 



Selbstladewaffen können so ausgelegt sein, dass nach jedem Schuss erneut der Abzug 
betätigt werden muss. Im Sprachgebrauch hat sich hierfür der Begriff Halbautomat 
durchgesetzt. Selbstladewaffen, welche Feuerstöße oder Dauerfeuer (die Waffe schießt 
nach einmaligem Betätigen des Abzugs bis der Abzug losgelassen wird oder der 
Munitionsvorrat erschöpft ist) schießen können, werden als Vollautomat bezeichnet. 
 
Im Bereich der Selbstladewaffen unterscheidet man zwischen zwei 
Konstruktionsprinzipien: 
 
> Rückstoßlader 
 
> Gasdrucklader 
 
 
Rückstoßlader 
 
Rückstoßlader sind Schusswaffen, welche die Energie, die sie für das selbsttätige 
Auswerfen der Hülse einer Abgefeuerten Patrone benötigen, direkt aus der 
Rückstoßenergie des Schusses beziehen. Die beim Schuss entstehenden Kräfte 
werden dazu direkt auf die Stirnseite des Verschlusskopfes übertragen und direkt, oder 
indirekt über den Rücklauf des Waffensystems, dazu genutzt, den eigentlichen 
Verschluss so weit nach hinten zu bewegen, dass die leere Patronenhülse durch den 
Patronenauswurf ausgeworfen werden kann. 
 
 
Gasdrucklader 
 
Gasdrucklader sind Schusswaffen, bei welchen der Verschluss fest verriegelt ist und ein 
Teil der Pulvergase durch Bohrungen im Lauf abgezweigt wird, um den Verschluss zu 
entriegeln und ihn nach hinten zu bewegen. 
 
 
Sicherungen 
 
Sicherungen an Schusswaffen dienen dazu, die unbeabsichtigte Schußauslösung zu 
verhindern. 
 
Im allgemeinen wird bei der Entsicherung ein roter Punkt oder ein "F" ( = Feuer, fire, feu 
) und im gesicherten Zustand ein "S" ( = sicher, sure, sûr ) sichtbar. Bei manchen 
Waffen tritt, solange die Feder des Schlagbolzens gespannt ist, ein Stift aus dem 
Verschluss. 
 
 
 
 
 
 
 



Die Betätigung der Sicherung erfolgt durch: 
 
> Schieber, 
 
> Hebel oder Flügel 
 
 entweder 
 
> selbsttätig beim Spannen der Waffe (automatische Sicherung) oder 
 
> von Hand. 
 
Sicherungen an Schußwaffen wirken nicht unbedingt sicher. Beim Fallen oder beim 
harten Anstoßen einer geladenen Waffe kann ein Schuß ausgelöst werden. 
 
 
Revolver 
 
Ein Revolver ist eine mehrschüssige Faustfeuerwaffe mit einem Magazin, das als 
drehbare Trommel gearbeitet ist. Patronenlager und Lauf sind getrennt. 
 
 

 
 
 
> Single - Action Revolver 
 
> Double - Action Revolver 
 
 
Single - Action Revolver 
 
Bei Single - Action Revolvern, muß man den Hahn (Hammer) von Hand spannen und 
löst ihn durch das Ziehen am Abzug aus seiner Rast. Single - Action Revolver sind keine 
Selbstladewaffen. 
 
 
 
 



Double - Action Revolver 
 
Double - Action bedeutet, daß bei der Betätigung des Abzuges zunächst die Trommel 
weitergedreht wird, so daß das nächste Lager mit einer neuen Patrone vor den Lauf und 
den Schlagbolzen zu liegen kommt, gleichzeitig wird dabei der Hahn gespannt. Beim 
weiteren Durchziehen des Abzuges schnellt der Hahn nach vorn und löst den Schuß 
aus. Double - Action Revolver sind Selbstladewaffen im Sinne des Waffengesetzes. 
 
 
Wesentliche Teile 
 
Die wesentlichen Teile einer Schusswaffe sind: 
 
> der Lauf, 
 
> der Verschluss (Schloss), 
 
> das Patronenlager (Trommel), 
 
> bei Kurzwaffen das Griffstück oder sonstige Waffenteile, die zur Aufnahme des 
Auslösemechanismus bestimmt sind. 
 
 
Weitere Teile einer Schusswaffe sind: 
 
> die Abzugsvorrichtung,  
 
> die Visiereinrichtung,  
 
> der Schaft  

 
 
3. 4 Verschluss 
 
Der Verschluss einer Feuerwaffe schließt das Patronenlager nach hinten ab und dient 
der Patronenhülse als Gegenlager. 
 
Unverriegelter Verschluss (Masseverschluss) 
 
Der Masseverschluss ist ein unverriegelter Verschluss, der die Verschlussfunktionalität 
aufgrund seiner eigenen großen Masse, im Verhältnis zur stärke der mit ihm 
verwendeten Patronenmunition, gewährleistet. Die Masse des Verschlusses ist dabei so 
ausgelegt, dass sie eine sichere Schussabgabe erlaubt und der nach hinten auf den 
Verschluss wirkende Gasdruck ausreichend ist um dan Repetiervorgang (das 
Auswerfen der abgeschossenen Patronenhülse, spannen des Schlagstücks und 
Abzugsystems, sowie das nachladen der Waffe mit einer neuen Patrone) 
durchzuführen. Die Verschlusssteuerung erfolgt hierbei über die Massenträgheit des 
Verschlusses. 



Verriegelter Verschluss 
 
Beim verriegelten Verschluss stellen massive Verriegelungselemente die Verbindung 
zwischen Lauf oder Laufhülse, oder Verschlusssystemhülse, Waffengehäuse und 
Verschluss beim Schuss sicher. 
 
 
Verschluss - Systeme 
 
> Kammerverschluss (Zylinderverschluss) 
 
> Blockverschluss 
 
> Kipplaufverschluss 
 
> Masseverschluss  
 
 
Kammerverschluss 
 
Der Kammerverschluss, auch Zylinderverschluss genannt, findet sich im Wesentlichen 
bei allen Repetierbüchsen mit Ausnahme der Unterhebelrepetierbüchsen. 
 
Grundsätzlich wird der Verschlusskörper (Kammer) durch Drehung im 
Verschlussgehäuse verriegelt. Die Verriegelung findet über Warzen im 
Verschlussgehäuse statt. Abhängig vom jeweiligen System greifen die Warzen entweder 
im Bereich des Hülsenkopfes, also kurz vor dem Patronenlager (z.B. Remington 700), in 
der Hülsenbrücke (Steyr SSG 69) oder in beiden Bereichen des Verschlussgehäuses (M 
98). 
 
Häufig findet noch eine zusätzliche Verriegelung über den Kammerstengel statt. Zur 
Entriegelung bedarf es üblicherweise eins Öffnungswinkels von 60 - 90°. 
 
 
 
Blockverschluss 
 
Blockverschluss ist derSammelbegriff für verschiedene Arten von gleichartigen 
Verschlüssen. Ein beweglicher Metallblock verriegelt den Lauf nach hinten, wobei der 
Block je nach System anders angeordnet ist. 
 
 
Drehblockverschluss 
 
Der Drehblockverschluss (engl. ,,Rolling Block") ist ein Verschluss - System, das sich 
die Fa. Remington 1863 patentieren ließ. Es wurde von Leonard M. Geiger entwickelt 
und 1867 auf der Pariser Weltausstellung mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. 
 



Die Funktionsweise des Drehblockverschlusses ist relativ einfach. Ein achsgelagerter 
Block wird, bei gespanntem Hahn, nach hinten abgekippt und so das Patronenlager 
freigegeben. Nachdem die Waffe geladen wurde, kippt man den Block wieder hoch, um 
das Patronenlager zu schließen. Sobald man den Abzug betätigt, wird der Block durch 
den vorschnellenden Hahn verriegelt und die Patrone kann gefahrlos zünden. 
 
Nachdem die Patrone abgefeuert ist, spannt man erneut den Hahn, öffnet den 
entriegelten Block und kann die Hülse entnehmen, um die Waffe wieder zu laden. 
 

 Rolling Block geöffnet 
 

 Rolling Block geschlossen 
 

 Rolling Block abgeschlagen und verriegelt 
 
 
 
Kipplaufverschluss 
 
Bei dieser Verschlussart kann der Lauf um eine Drehachse gekippt werden und gibt so 
das Patronenlager frei, so dass eine Patrone eingelegt beziehungsweise entnommen 
werden kann. 
 
Masseverschluss 
 
Siehe Unverriegelter Verschluss 



3. 5 Auszieher 
 
Der Auszieher ist Bestandteil der Verschlusssysteme von Feuerwaffen. Weitere 
Bezeichnungen sind ,,Auszieherkralle" oder ,,Auszieherhaken". 
 
Der Auszieher ist krallen- oder hakenförmig ausgebildet und im beweglichen Teil des 
Verschlusssystems, federnd gelagert. Die Kralle oder der Haken greifen im 
Ruhezustand (Verschluss verriegelt) durch eine Aussparung am Ende des 
Patronenlagers, in die dafür vorgesehene Rille (Rand) oder Kante der Patronenhülse, 
um diese, nach erfolgter Schussabgabe, bei der rückwärtigen Bewegung des 
beweglichen Teils des Verschlusssystems, aus dem Patronenlager zu ziehen. Die 
Patronenhülse trifft dann auf den Auswerfer, der sie aus dem Verschlusssystem und 
somit aus der Waffe befördert. 
 

 Der Auszieher am Beispiel der Colt 
Government M1911A1 
        
 
3. 6 Lauf  
 
Der Lauf ist das Rohr von Schusswaffen, in dem das Geschoss beschleunigt und 
geführt wird.  
 

 Züge einer 9 mm Pistole 
 
Jeder Lauf hat ein Innenprofil. Es existieren zwei verschiede Profilformen: Gezogene 
und nicht gezogene Laufprofile. Die gezogenen Läufe gibt es in den Varianten (Feld - 
Zug) und (Polygon). Die Züge dienen dazu, das Geschoss in eine Rotation um seine 
Längsachse Drall zu versetzen. Dies erzeugt einen Kreiseleffekt, der das Geschoss 
stabilisiert und damit die Zielgenauigkeit wesentlich erhöht. 
 



 
 

Einstecklauf 
 
Ein Einstecklauf ist ein Lauf, mit einem Patronenlager, der in den Lauf einer 
Schusswaffe eingesteckt wird, um Munition mit einem kleineren Kaliber zu verschießen. 
 

 

Drall 
 
Unter Drall versteht man eine Drehbewegung eines Körpers um die eigene Achse. 
 
 
Drallänge, Drallwinkel, Drallrichtung 
 
> Unter Dralllänge versteht man die Strecke die ein Geschoss zurück legt, bis es sich 
einmal um sich selbst gedreht hat. 
 

> Unter Drallwinkel versteht man die Abweichung des Dralls von der Laufmittelachse in 
Grad.  

 

> Unter Drallrichtung versteht die Richtung in die sich ein Geschoß dreht. Man 
unterscheidet zwischen Rechts- und Linksdrall.  
 

 

 

3. 7 Pistolenmodelle 
 
 
ü P 2000 

 
ü P 8 

 
ü P 10 

 

 
 
 



 
 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


